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 FA = Facharzt - ZW = Zusatz-Weiterbildung - WB = Weiterbildung - WBO = Weiterbildungsordnung  
Die Angabe "BK" (Basiskompetenz) in der Spalte "Richtzahl" bedeutet, dass der Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und 

Erfahrungen gefordert ist, ohne dass hierfür eine festgelegte Mindestzahl nachgewiesen werden muss. 
 

23. Gebiet Pathologie 
Basisweiterbildung für die Facharztkompetenzen 23.1 und 23.2 

 
Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
den allgemeinen Inhalten der Weiterbildung für die Abschnitte B und C 
der speziellen pathologischen Anatomie der verschiedenen Körperregionen 
der Obduktionstätigkeit einschließlich histologischer Untersuchungen und epikritischer Auswertungen 
der makroskopischen Beurteilung und der Entnahme morphologischen Materials für die histologische und zytologische 
Untersuchung einschließlich der Methoden der technischen Bearbeitung und Färbung 
der Aufbereitung und Befundung histologischer und zytologischer Präparate einschließlich bioptischer 
Schnellschnittuntersuchungen 
den speziellen Methoden der morphologischen Diagnostik einschließlich der Immunhistochemie, der Morphometrie, der 
Molekularpathologie, 
z.B. Nukleinsäure- und Proteinuntersuchungen und der Zytogenetik 
der Asservierung von Untersuchungsgut für ergänzende Untersuchungen 
der fotografischen Dokumentation 
der interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Erkennung von Krankheiten und ihren Ursachen, der Überwachung des 
Krankheitsverlaufes und Bewertung therapeutischer Maßnahmen einschließlich der Durchführung von klinisch-pathologischen 
Konferenzen 

 


